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Bekanntmachung
Die 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Ver-
bandsgemeinde Kirchheimbolanden zur Vorberatung der
nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit
2019/2024 findet am Mittwoch, 8. Juni 2022, 18:00 Uhr
im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussempfehlung über eingereichte

Vorschläge nach § 97 Abs. 1 GemO zur Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2022

2. Beratung und Beschlussempfehlung über die
Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 2 für 2022

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Um dem Basisschutz Rechnung zu tragen, soll eine Schutz-
maske beim Betreten des Rathauses bis zum Erreichen des
Sitzplatzes getragen werden.

Auskunftserteilung bei Ehe- und Altersjubiläen
Liebe Mitbürger:innen,
ab dem 01.06.2022 veröffentlichen wir Ihre Ehe- und Altersju-
biläen in unserem Amtsblatt.
Aus diesem Anlass möchte die Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden heute über die Auswirkung einer Aus-
kunftssperre bei Ehe- und Altersjubiläen informieren.
Was die Ehe- und Altersjubiläen anbelangt, darf die Verbands-
gemeindeverwaltung als Meldebehörde nach § 50 Abs. 5 i. V.
m. § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes Auskünfte über Ehe-
und Altersjubiläen von Einwohnern grundsätzlich erteilen. Die-
ser Auskunftserteilung haben jedoch viele Bürgerinnen und
Bürger widersprochen. Ihre persönlichen Daten sind deshalb
mit einer Auskunftssperre belegt, an diese ist die Meldebehör-
de aus Gründen des Datenschutzes zwingend gebunden.
Die Auskunftssperre hat deshalb zur Folge, dass Altersjubiläen
(runder Geburtstag) oder Ehejubiläen (Goldene Hochzeit usw.)
in keinem Fall an Interessierte weitergegeben werden. Weder
die Tageszeitung, noch der/die Ortsbürgermeister:in, Bürger-

meisterin, Landrat oder sonstige Organisationen erhalten
Nachricht von einem anstehenden Ehe- oder Altersjubiläum.
Auch ein persönliches Gratulieren durch die Bürgermeisterin
ist dann nicht möglich.
Auf diese Folgen der Auskunftssperre möchten wir ausdrück-
lich hinweisen. Die Auskunftssperre auf Einzelbereiche zu be-
schränken (z. B. Tageszeitung) ist leider nicht möglich. Wer
deshalb seine Auskunftssperre zurücknehmen möchte, kann
sich gerne an das Einwohnermeldeamt im Rathaus der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Zimmer 012,
Telefon 06352-4004-209 oder -210 wenden.
Die gleiche Stelle ist auch zuständig, wenn ein Betroffener
erstmals der Weitergabe seiner persönlichen Daten widerspre-
chen und eine Auskunftssperre beantragen möchte. Dieses
Widerspruchsrecht kann innerhalb von zwei Monaten vor dem
Jubiläum nicht mehr ausgeübt werden.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 12. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbands-
gemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024
findet am Dienstag, 31. Mai 2022, 18:00 Uhr im Ratssaal des
Rathauses in Kirchheimbolanden statt.
Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Öffentlicher Teil
1. Bericht über die Beratungsarbeit 2021 des Hauses der

Diakonie Kirchheimbolanden
2. Einrichtung und Betrieb eines Bürgerbusses
3. Vergabe Schulsozialarbeit für den Zeitraum

01.08.2022 - 31.07.2026
4. Tierschutz; Übernahme offener Kosten durch Tierschutz-

maßnahmen bei Fundtieren; Erlass Katzenschutz-
verordnung; Fundtiervertrag

5. Einwohnerfragestunde
Nicht öffentlicher Teil

6. Personalangelegenheit
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin
Um dem Basisschutz Rechnung zu tragen, soll eine Schutz-
maske beim Betreten des Rathauses bis zum Erreichen des
Sitzplatzes getragen werden.

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow,

stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Bekanntmachung
Die 2. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Generationen
und Ehrenamt der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit
2019/2024 findet am Mittwoch, 1. Juni 2022, 18:00 Uhr,
statt.
Treffpunkt: Auf dem Bolzplatz (Haide), Kirchheimbolanden.
Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Öffentlicher Teil
1. Begrüßung und Feststellung der Einhaltung der

Einladungsfrist
2. Annahme der Tagesordnung
3. Gestaltung des Bolzplatzes und der Freizeitanlage auf

der Haide
4. Jugendarbeit; Präsentation des Kreisjugendpflegers

zum Thema aktuelle Schwerpunkte der Jugendarbeit
allgemein

5. Jugendarbeit; Zwischenbericht zur Neuausrichtung der
Jugendarbeit in Kirchheimbolanden durch den
Vorsitzenden

6. Tag des Ehrenamtes und Verleihung der
Ehrenamtskarte; Beratung

7. Informationen und Verschiedenes
gez. Dr. Sabbagh, Vorsitzender

Rittersheim
Ortsbürgermeister Marc-Guido Ebert,

mail@gemeinde-rittersheim.de

Bekanntmachung
Gemäss § 5 Abs. 6 der Jagdgenossenschaftssatzung wird
hiermit bekannt gemacht, dass die Niederschrift über die Ge-
nossenschaftsversammlung vom 08.03.2022

in der Zeit vom 30.05.2022 bis einschl. 13.06.2022

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden,
Neue Allee 2, Zimmer 216 während der Dienststunden, zur
Einsichtnahme offen liegt.

Rittersheim, 12.05.2022
gez. Ebert, Jagdvorsteher

Bolanden
Ortsbürgermeister Armin Juchem, mail@gemeinde-bolanden.de

Bekanntmachung
Durchführung des Baugesetzbuches;
Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB des Entwurfs des Bebauungsplanentwurfs „Im
Baumstück – Änderung 2“, Ortsgemeinde Bolanden
Der Ortsgemeinderat Bolanden hat in seiner Sitzung am
27.04.2022 die Aufstellung eines Bebauungsplans „Im
Baumstück – Änderung 2“ beschlossen. Die Ortsgemeinde
möchte, dass das Grundstück zukünftig für Wohnzwecke ge-
nutzt werden kann, die bisher festgesetzte Nutzung als Spiel-
platz entfällt. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der
Innenentwicklung, der im beschleunigten Verfahren nach §
13a BauGB aufgestellt wird.
Des Weiteren hat der Gemeinderat Bolanden in der Sitzung
am 27.04.2022 beschlossen, den Bebauungsplanentwurf
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und gleichzeitig
die Stellungnahmen der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
einzuholen.
Geltungsbereich:Der Geltungsbereich des Bebauungsplan-
entwurfs „Im Hopfenstück – Änderung 4“ mit einer Fläche von
ca. 610 m² umfasst das Flurstück Plan-Nr.: 1830/27 in der
Gemarkung Bolanden.
Das Plangebiet liegt an der Straße Im Baumstück, westlich
des Fußweges zur Bennhauser Straße
Übersichtsplan:

Anlass und Ziele der Planung:
Die im Bebauungsplan „Im Baumstück“ (rechtskräftig seit
25.02.1977, in Teilbereichen geändert und erweitert 1980)
als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Kinder-
spielplatz festgesetzte Fläche wurde im Zuge der Realisie-
rung des Baugebietes gebaut und genutzt. Da der Spielplatz
nicht mehr benötigt wird, soll er stattdessen zukünftig als
Wohnbaugrundstück genutzt werden. Dazu ist die Änderung
des gültigen Bebauungsplans notwendig.

Verfahren:
Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Im Baumstück –
Änderung 2“ wird im beschleunigten Verfahren nach den Vor-
gaben des § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB aufgestellt. Auf-
grund der vorliegenden Voraussetzungen gemäß § 13a Abs. 1
BauGB wird nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3
S. 1 BauGB, unter Anwendung des vereinfachten Verfahrens,
von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB welche Art von umwelt-
bezogenen Informationen verfügbar sind sowie von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs.
1 BauGB abgesehen. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13
Abs. 2 S.1 Nr.1 BauGB wird ebenfalls von der frühzeitigen Un-
terrichtung und Erörterung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1
BauGB abgesehen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch BauGB in der aktuellen Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I
S. 3634) liegen die vollständigen Unterlagen sowie die vor-
liegende öffentliche Bekanntmachung in der Zeit zwischen
07.06.2022 bis einschließlich 08.07.2022
Während der Auslegungsfrist können Bürgerinnen und Bür-
ger Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf abgeben.
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist
während der Dienststunden in der Bauabteilung, Zimmer
210 oder 211 möglich. Eine vorherige Terminvereinbarung
während der Dienststunden ist unter der Telefonnummer
06352/4004-403, -400 oder -401 oder per Email vg@kirch-
heimbolanden.de möglich.

Dienststunden: montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12
Uhr und 14.00 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis

12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr. Alle Unterlagen können während des Zeitraums der öf-
fentlichen Auslegung zusätzlich auch im Internet, auf der
Homepage der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, un-
ter

https://www.kirchheimbolanden.de/de/bolanden-leben-
und-wohnen-bauleitplanung.html
(Startseite Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde Bolanden /
Leben & Wohnen / Bauleitplanung / Bebauungsplan „Im
Baumstück – Änderung 2“)
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind folgende Planun-
terlagen verfügbar und können eingesehen werden:
1. Bebauungsplanentwurf mit Textlichen Festsetzungen und
Begründung

Hinweise:
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB wird
darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren In-
halt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von
Bedeutung ist.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach §
47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage)
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbarge-
meinden § 2 Abs. 2 BauGB erfolgt parallel zur Offenlage.

Bolanden den, 27.05.2022
gez. Juchem, Ortsbürgermeister
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Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Bekanntmachung
Jahresabschluss 2020 der Ortsgemeinde Mörsfeld
Der Ortsgemeinderat Mörsfeld hat in seiner Sitzung am
23.03.2022 folgenden Beschluss gefasst, der hiermit gem. §
114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gelten Fassung be-
kannt gemacht wird:
Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird wie folgt festge-
stellt und genehmigt
Erträge 671.147,22 €
Aufwendungen 648.850,19 €
Jahresergebnis
(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 22.297,03 €
Bilanzsumme Aktiva / Passiva 3.477.531,96 €

Der Ortsbürgermeisterin und der Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde sowie den Beigeordneten, soweit diese einen
Geschäftsbereich leiten oder die Bürgermeisterin
(Ortsbürgermeisterin) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht liegt in
der Zeit von 19.04.2022 bis 28.04.2022 während der Dienst-
zeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolan-
den (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.
Aufgrund der aktuellen Situation ist das Rathaus bis auf Weiteres ge-
schlossen.WirbittendeshalbumvorherigetelefonischeAnmeldung.

Kirchheimbolanden, 04.04.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Stellenausschreibung
DieVerbandsgemeindeverwaltungKirchheimbolandensuchtzumnächstmöglichenZeitpunkteinen

Mitarbeiter (m/w/d) für Empfang und Telefonzentrale.

Die Teilzeitstelle hat einen Umfang von 19,50 Wochenarbeitsstunden und ist vorerst befristet für die Dauer der Arbeits-
unfähigkeit einer Stammkraft. In Vertretungsfällen (Krankheit und Urlaub von Kollegen) ist Mehrarbeit notwendig.
Das Aufgabengebiet umfasst u.a. folgende Tätigkeiten
• Telefonvermittlung • Erstansprechpartner (m/w/d) und Auskunft für Besucher
• Verwaltungsaufgaben
Wir erwarten
• Gute und wortgewandte deutsche Sprachkenntnisse • Teamfähigkeit
• Eigeninitiative • Gute Auffassungsgabe • Ruhiges, freundliches und hilfsbereites Wesen
• Bereitschaft zu Mehrarbeit • Stress- und Konfliktresistenz
• Gute EDV-Kenntnisse
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Bewerbungen mit
den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und, wenn möglich Lichtbild) richten Sie bitte bis spätestens
02.05.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden. Für Fragen stehen wir gerne
zur Verfügung unter Tel. 06352/4004 -112 oder per E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte
(Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. An-
lagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter)
herunterladen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektroni-
schen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsun-
terlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bit-
ten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom 0800/7977777
Gas – Pfalzgas 0800/1003448
Bei Störungen im Bereich Rockenhausen
Verbandsgemeinde Werke
Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden
zu den Dienstzeiten 06352/718019
Bereitschaftsdienst (außerhalb der regulären Dienstzeiten)

0171/ 6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Störungsdienste
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Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Bekanntmachung
Durchführung des Baugesetzbuches;
Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB des Entwurfs des Bebauungsplanentwurfs „Im
Hopfenstück – Änderung 4“, Ortsgemeinde Bolanden

Der Ortsgemeinderat Bolanden hat in seiner Sitzung am
27.04.2022 die Aufstellung eines Bebauungsplans „Im Hop-
fenstück – Änderung 4“ beschlossen. Die Ortsgemeinde
möchte, dass das Grundstück zukünftig für Wohnzwecke ge-
nutzt werden kann, die bisher festgesetzte Nutzung als Spiel-
platz entfällt. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der
Innenentwicklung, der im beschleunigten Verfahren nach §
13a BauGB aufgestellt wird.
Des Weiteren hat der Gemeinderat Bolanden in der Sitzung
am 27.04.2022 beschlossen, den Bebauungsplanentwurf
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und gleichzeitig
die Stellungnahmen der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
einzuholen.

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Bebauungsplan-
entwurfs „Im Hopfenstück – Änderung 4“ mit einer Fläche von
ca. 470 m² umfasst das Flurstück Plan-Nr.: 1055/30 in der
Gemarkung Bolanden.
Das Plangebiet liegt an der Kleebergstraße, südlich der Ein-
mündung in die Gerhart-Hauptmann-Straße.

Übersichtsplan:

Anlass und Ziele der Planung: Die im Bebauungsplan „Im
Hopfenstück“ (rechtskräftig seit 19.10.1973) als Kinder-
spielplatz festgesetzte Fläche wurde im Zuge der Realisie-
rung des Baugebietes gebaut und genutzt. Da dieser nicht
mehr benötigt wird, soll er stattdessen zukünftig als Wohn-
baugrundstück genutzt werden. Dazu ist die Änderung des
gültigen Bebauungsplans notwendig.
Verfahren: Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Im
Hopfenstück – Änderung 4“ wird im beschleunigten Verfah-
ren nach den Vorgaben des § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB
aufgestellt. Aufgrund der vorliegenden Voraussetzungen ge-
mäß § 13a Abs. 1 BauGB wird nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB

i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB, unter Anwendung des verein-
fachten Verfahrens, von der Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach §
2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wel-
che Art von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs.
1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Gemäß § 13a Abs. 2
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 S.1 Nr.1 BauGB wird ebenfalls von der
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs.1
und § 4 Abs.1 BauGB abgesehen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch BauGB in der aktuellen Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I
S. 3634) liegen die vollständigen Unterlagen sowie die vor-
liegende öffentliche Bekanntmachung in der Zeit zwischen
07.06.2022 bis einschließlich 08.07.2022
Während der Auslegungsfrist können Bürgerinnen und Bür-
ger Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf abgeben.
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist
während der Dienststunden in der Bauabteilung, Zimmer
210 oder 211 möglich. Eine vorherige Terminvereinbarung
während der Dienststunden ist unter der Telefonnummer
06352/4004-403, -400 oder -401 oder per Email vg@kirch-
heimbolanden.de möglich.
Dienststunden: montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12
Uhr und 14.00 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00
Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Alle
Unterlagen können während des Zeitraums der öffentlichen

Auslegung zusätzlich auch im Internet, auf der Homepage der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, unter
https://www.kirchheimbolanden.de/de/bolanden-leben-
und-wohnen-bauleitplanung.html
(Startseite Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde Bolanden /
Leben & Wohnen / Bauleitplanung / Bebauungsplan „Im
Hopfenstück – Änderung 4“)
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind folgende Planun-
terlagen verfügbar und können eingesehen werden:
1. Bebauungsplanentwurf mit Textlichen Festsetzungen und
Begründung
Hinweise: Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6
BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungspla-
nes nicht von Bedeutung ist. Weiterhin wird darauf hingewie-
sen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (Normenkontrollklage) unzulässig ist, soweit mit ihm
Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbarge-
meinden § 2 Abs. 2 BauGB erfolgt parallel zur Offenlage.

Bolanden den, 27.05.2022
gez. Juchem, Ortsbürgermeister

Bolanden
Ortsbürgermeister Armin Juchem, mail@gemeinde-bolanden.de

Orbis
Ortsbürgermeister Peter Schmitt, mail@gemeinde-orbis.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Orbis für die Jahre 2022 und 2023 vom 13.05.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmi-
gung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Auf-
sichtsbehörde vom 12.05.2022 - AZ.: 22/029/901-132 -
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 2022 2023
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 784.410 € 803.780 €
der Gesamtbetrag der
Aufwendungen auf 780.580 € 781.740 €
Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag auf 3.830 € 22.040 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf 28.340 € 46.550 €
die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0 € 0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit 0 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit -28.340 € -46.550 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
2022 2023

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnah-
me zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt auf 0 € 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das
Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2022 2023
a) Grundsteuer A auf 330 v.H. 330 v.H.
b) Grundsteuer B auf 365 v.H. 365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 365 v.H. 365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Ge-
meindegebietes gehalten werden:

2022 2023
für den ersten Hund 60,00 € 60,00 €
für den zweiten Hund 90,00 € 90,00 €
für den dritten und jeden
weiteren Hund 120,00 € 120,00 €
für gefährliche Hunde 600,00 € 600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeein-
richtungen und der Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

2022 2023
1. Beiträge zur Unterhaltung
von Wirtschaftswegen pro ha 10,00 € 10,00 €

§ 6 Stellenplan
Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 21.04.2022 beschlosse-
ne Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt
1.975.127,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2021 beträgt 2.043.557,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2022 beträgt 2.047.387,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2023 beträgt 2.069.427,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2024 beträgt 2.102.737,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2025 beträgt 2.146.557,50 €

Orbis, 13.05.2022
gez. Schmitt, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Haushaltsplan 2022/2023 liegt vom 30.05.2022 bis
10.06.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirch-
heimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während
der Dienstzeiten öffentlich aus.
b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehör-
de den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand die
Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Fahrzeugbrand klein
Mittwoch 11.05.2022 11:12 Uhr die Feuerwehr Kirchheimbolanden wird alarmiert.
Auf dem Mitfahrerparkplatz an der Autobahn brennt ein PKW. Die erste Lagemel-
dung „PKW in Vollbrand. Die schwarze Rauchsäule ist aus dem Stadtgebiet gut zu
sehen. 8 Feuerwehrkräfte mit 3 Fahrzeugen löschen den Brand, können aber den
Totalschaden am Fahrzeug nicht verhindern. Der Einsatz ist um 12 Uhr beendet.
Foto und Text: Walter Groß

PKW mehrfach überschlagen,
auslaufende Betriebsstoffe
Samstag 15.05.2022 17:37 Uhr die Ausrückgemeinschaft der Feuerwehren Benn-
hausen-Dannenfels wird alarmiert. Beim Eintreffen der Wehren wird ein PKW im
Wald neben der L 386 in der Nähe Bastenhaus vorgefunden. Die beiden Insassen
wurden nach dem mehrfachen Überschlag ihres Fahrzeuges bereits vom Rettungs-
dienst versorgt. Der Brandschutz an der Einsatzstelle, sowie die Verkehrsabsiche-
rung wurde von den Feuerwehren vorgenommen. Danach konnte das Abschleppun-
ternehmen bei der Bergung des verunfallten PKW unterstützt werden. Die insgesamt
13 Einsatzkräfte konnten um 20 Uhr den Einsatz beenden.

Text: Walter Groß

Ende Amtlicher Teil
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Brennende Hütte im Wald bei Bastenhaus
Am Mittwoch 11.05.2022 wurde die Ausrückgemeinschaft der
Feuerwehren Bennhausen und Dannenfels mit dem Stichwort
„Rauchentwicklung im Freien“ alarmiert. Autofahrer hatten
auf der Strecke zwischen Bastenhaus und Marienthal im Wald
Richtung Donnersberg eine Rauchsäule gesehen. Bei der Er-
kundung wurde eine brennende Holzhütte unterhalb des Fahr-
radweges Bastenhaus-Marienthal entdeckt. Die Hütte und
eine Umgebungsfläche von 10x15 Metern brannte in voller
Ausdehnung. Mit 3 C-Rohren wurde der Brand bekämpft. Die
Brandstelle lag ca. 1000 Meter von Bastenhaus entfernt, da-
her wurden aus Kirchheimbolanden zwei Fahrzeuge mit einem
Wasservorrat von zusammen 7.500 L Wasser sowie im weite-
ren Verlauf ein Tanklöschfahrzeug aus Rockenhausen mit 5000
L. Wasser nachalarmiert. Die Fahrzeuge richteten über den
Waldweg einen Pendelverkehr über Marienthal ein. Zu Verstär-
kung wurde zusätzlich die Feuerwehr Marienthal gerufen. Die
Insgesamt 25 Feuerwehrleute hatte bis um 23 Uhr zu tun um
den Brand vollständig zu löschen. Die Brandstelle wurde zum
Schluss mit einem Schaumteppich abgedeckt um bei der aktu-
ell hohen Waldbrandgefahr jegliche Gefahr auszuschließen.

Text: Walter Groß; Foto: Feuerwehr Dannenfels

Warnung vor Betrugsmasche per SMS
Landesamt für Steuern rät, nicht auf Forderungen und Mah-
nungen per SMS, E-Mail oder Telefon einzugehen
Aktuell verschicken Betrüger Zahlungsaufforderungen und
Pfändungsandrohung per SMS.
Dabei wird folgender Text versendet:
„Ihre offene Forderung mit der Nummer R110285 wurde trotz
mehrerer Mahnungen nicht beglichen. Am (xx.) Mai 2022 wird
der Gerichtsvollzieher die vorsorgliche Pfändung Ihres Hausra-
tes vornehmen. Sie können das Pfändungsverfahren vermei-
den, indem Sie den offenen Betrag sofort über Ihren Zahlungs-

link bezahlen.“
Der folgende Link führt vermeintlich auf eine Seite des Bun-
desministeriums der Finanzen und zeigt eine IBAN und den zu
zahlenden Betrag.
Hierbei handelt es sich eindeutig um eine Betrugsmasche.
Das Landesamt für Steuern weist darauf hin, dass die Finanz-
ämter Zahlungsaufforderungen nie per SMS oder per E-Mail
versenden oder telefonisch zu Zahlungen auffordern.
Haben Bürgerinnen und Bürger bei Anfragen Zweifel, so sollte
Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden.

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Zweiter Bauabschnitt des Neubaugebiets „Im
Schlüssel“ - Vergabe der einzelnen Bauplätze
Die kleine Residenz wächst! Auf der Haide wurde der zweite
Bauabschnitt des Neubaugebiets „Im Schlüssel“ erschlossen.
Die hierbei entstandenen Bauplätze, 32 an der Zahl, warten
auf ihre neuen Eigentümer, die das Bau- /und künftige Wohn-
gebiet mit Leben füllen.
Nähere Informationen zum Vergabeverfahren und zu den ein-
zelnen Bauplätzen finden Sie auf unserer Internetseite
(https://www.kirchheimbolanden.de/de/stadt-kirchheimbo-
landen-leben-und-wohnen-baugebiete.html). Über die nach-
stehenden QR-Codes kann gleichfalls die Internetseite („Scan
ME“) und die Lage des Baugebiets aufgerufen werden. Alterna-
tiv steht Ihnen die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-
bolanden (Tel.: 06352/4004-0, grundstuecksverwal-
tung@kirchheimbolanden.de) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Mit freundlichen Grüßen, Ihr
Dr. Marc Muchow, Stadtbürgermeister
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Kriegsfeld
Ortsbürgermeister Albert Ziegler, mail@gemeinde-kriegsfeld.de

BEKANNTMACHUNG
Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzungen der Jagdgenossenschaften
Kriegsfeld wird hiermit bekannt gemacht, dass die Nieder-
schrift über die gemeinsame Genossenschaftsversammlung
vom 26.03.2022 in der Zeit von 03.06.2022 bis einschließ-
lich 24.06.2022 bei der Ortsgemeinde Kriegsfeld, Gemein-
debüro im Untergeschoss des Kindergartens, Hinter Kirch 6
zur Einsichtnahme durch die Jagdgenossinnen und Jagdge-

nossen offen liegt. Die Sprechzeiten im Gemeindebüro sind
freitags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Kriegsfeld, den 27.05.2022
gez. Elmar Lied, Jagdvorsteher JG Nord
Alfons Holla, Jagdvorsteher JG Süd
Quirin Bertram, Jagdvorsteher AJG Spitzenberg

Erweiterungsmaßnahmen im
Stromversorgungsnetz
Sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,

hiermit informieren wir Sie, dass die Pfalzwerke Netz AG dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz
durchführt.
Diese Wartungsarbeiten werden ab Montag, den 30.05.22 bis Freitag, den 03.06.22 in der Gemeinde Kriegsfeld in der Zeit
zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.

DIE STROMVERSORGUNG WIRD MITTELS ERSATZSTROMAGGREGAT GEWÄHRLEISTET.

Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbeiten nicht möglich.

Sie haben Fragen?
Für Rückfragen steht Ihnen die Hotline des Kundenservice unter der Telefon-Nummer 0621 585 2010 zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihre Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen
Internet: www.pfalzwerke-netz.de
E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de

Orbis
Ortsbürgermeister Peter Schmitt, mail@gemeinde-orbis.de

BEKANNTMACHUNG
1. Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) für die

Jagdgenossenschaft Orbis
Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Or-
bis liegt in der Zeit vom 27.05.2022 bis einschließlich
10.06.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirch-
heimbolanden, Neue Allee 2, Zimmer 216, während den Öff-
nungszeiten, öffentlich aus.
Während dieser Zeit können alle Eigentümer der im Jagdbe-
zirk liegenden Grundstücke oder Ihre mit Vollmacht versehe-
nen Beauftragen das Verzeichnis einsehen und Einsprüche
gegen die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen. Wer-
den innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt
das Grundflächenverzeichnis am Tage der Jagdgenossen-
schaftsversammlung als verbindlich.

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft Orbis
Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Orbis

werden hiermit zu einer am
Freitag, dem 10. Juni 2022, um 19.30 Uhr
in der Turnhalle, Nebenraum, 67294 Orbis
stattfindenden Genossenschaftsversammlung eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechnungsbericht und Entlastung 2020 & 2021
3. Beschlussfassung über Verwendung des Reinertrages

2020 & 2021
4. Abschussplan 2022/2023
5. Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme eines

Jagdpächters
6. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung

des Jagdpachtvertrages ab dem Jahr 2023
7. Information und Anfragen
Orbis, 16.05.2022
gez. Schmitt, Jagdvorsteher

Stetten
Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer, mail@gemeinde-stetten.de

Ende des Amtsblatt Kirchheimbolanden
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